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Liebe Mandanten und  
Geschäftspartner,

auf den folgenden Seiten erlauben wir uns,  
Sie über die neusten Entwicklungen des  
Steuerrechts zu informieren. Haben Sie  

Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe oder 
 zu anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns  an.  

Wir beraten Sie gern.

Lohnsteuer		  10.04.2026

Kirchensteuer		  10.04.2026

Solidaritätszuschlag	 10.04.2026

Umsatzsteuer		  10.04.2026

Steuertermine  
im Monat April

Sozialversicherung	 28.04.2026
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Newsdienst
Aktuelles aus den Bereichen Steuern, Recht und Wirtschaft im Monat April 2026.

Privates Veräußerungsgeschäft  
hinsichtlich eines entnommenen 
Arbeitszimmers?
Die Kläger erwarben im Jahr 2003 eine Eigen-
tumswohnung, von der ein Raum (18,04 %) 
bis Ende 2006 als betriebliches Arbeitszimmer 
genutzt wurde, dem Betriebsvermögen zuge-
ordnet war und anschließend erfolgsneutral 
ins Privatvermögen überführt wurde. Nach 
der erfolgsneutralen Entnahme ins Privatver-
mögen wurde die Wohnung zunächst selbst 
genutzt, später vermietet und 2013 verkauft. 
Das beklagte Finanzamt war der Ansicht, 
dass mit der Entnahme des Arbeitszimmers 
im Jahr 2006 eine neue 10-Jahresfrist begann 
und somit der auf diesen Anteil entfallende 
Veräußerungsgewinn steuerpflichtig sei. Nach 
Ansicht der Kläger ist das Arbeitszimmer kein 
selbstständig veräußerbares Wirtschaftsgut 
und die Wohnung insgesamt zu betrachten, 
sodass kein steuerpflichtiges privates Veräu-
ßerungsgeschäft vorliegt.

Das Finanzgericht München hält die Klage 
für begründet (Az. 13 K 1234/22). Aus dem 
Verkauf der Eigentumswohnung seien keine 
steuerpflichtigen Einkünfte aus einem priva-
ten Veräußerungsgeschäft gemäß § 23 EStG 
entstanden. Nach Auffassung des Finanzge-
richts hat mit der Entnahme des Arbeitszim-
mers aus dem Betriebsvermögen ins Privat-
vermögen keine separate Frist im Sinne des 
§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG begonnen. Das 
Grundstück sei vielmehr in seiner Gesamtheit 
in Bezug auf den Tatbestand des § 23 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 EStG zu betrachten.

Anrechnung der Gewerbesteuer auf  
die Einkommensteuer eines Gewerbe-
treibenden
Bei Steuerpflichtigen mit Einkünften aus Ge-
werbebetrieb ist im Gesetz eine Ermäßigung 
der Einkommensteuer durch die teilweise An-
rechnung der Gewerbesteuer aus den betrieb-
lichen Einkünften vorgesehen. Die Anrech-
nung erfolgt pauschal mit dem Vierfachen 
des für den Betrieb festgestellten Gewerbe-
steuermessbetrags. Damit wird vereinfacht 
und pauschal ein Gewerbesteuerhebesatz 
von 422 % auf die gewerblichen Einkünfte 
unterstellt. Wer an einer Personengesellschaft 
beteiligt ist, kann die gezahlte Gewerbesteuer 
anteilig auf die Einkommensteuer anrechnen. 
Für die Berechnung gilt es klare Regeln: Der 

Anteil am Gewerbesteuermessbetrag richtet 
sich ausschließlich nach dem allgemeinen 
Gewinnbeteiligungsschlüssel, wie er im Ge-
sellschaftsvertrag festgelegt ist. Zusätzliche 
Vergütungen (Sondervergütungen), die von 
der Gesellschaft gezahlt werden – z. B. Tä-
tigkeit als Geschäftsführer oder Miete für ein 
überlassenes Grundstück – beeinflussen den 
Anteil an der Gewerbesteueranrechnung nicht. 

Bei diesen Gesellschaftsbeteiligungen 
besteht zudem die Besonderheit, dass nur 
der Gesellschafter, der noch am Ende des 
Kalenderjahres beteiligt ist, die Anrechnung 
beanspruchen kann. Scheidet ein Gesell-
schafter also z. B. durch Kündigung, Verkauf 
seines Anteils oder auch durch Tod im Laufe 
des Jahres aus der Gesellschaft aus, gibt es 
keine Anrechnung der Gewerbesteuer für ihn 
(gilt seit 2018).

Die Anrechnung ist der Höhe nach zweifach 
begrenzt. Einmal durch die Höhe der tatsäch-
lich gezahlten Gewerbesteuer (trifft auf alle 
Betriebe zu, für deren Gemeinde ein Hebesatz 
bis 420 % gilt) und auch durch die anteilige 
Einkommensteuer, die auf gewerbliche Ein-
künfte entfällt. D. h. bei Verlusten aus ande-
ren Betrieben oder Einkünften oder anderen 
Minderungen der Einkommensteuer, z. B. für 
Veräußerungsgewinne oder die Anrechnung 
ausländischer Steuern, verringert sich der 
Anrechnungshöchstbetrag.

Kann sich die Kürzung der Einkommen-
steuer gar nicht auswirken, weil z. B. Ver-
luste oder Verlustvorträge die Steuer auf 0 
Euro herabsetzen, kann die Gewerbsteuer 
für Zwecke der Anrechnung nicht auf spätere 
Jahre vorgetragen werden. Dagegen bereits 
erhobene verfassungsrechtliche Bedenken 
hat das Bundesverfassungsgericht bereits in 
zwei Verfahren abgelehnt. Auch Steuern, die 
bei der Veräußerung von Betrieben, Teilbetrie-
ben oder Anteilen an Personengesellschaften 
anfallen, können bei der Kürzung nicht berück-
sichtigt werden.

Wohnmobil im Hochpreissegment 
kann ein Gegenstand des täglichen 
Gebrauchs sein
Kürzlich hat der Bundesfinanzhof seine 
Rechtsprechung zu den Anforderungen an 
einen Gegenstand des täglichen Gebrauchs 
nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 EStG wei-
terentwickelt und entschieden, dass auch der 

Gewinn/Verlust aus dem Verkauf hochprei-
siger Wirtschaftsgüter des Alltagsgebrauchs 
nicht als privates Veräußerungsgeschäft zu 
besteuern ist, wenn der Zeitraum zwischen 
Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als 
ein Jahr beträgt (Az. IX R 4/25).
Die Richter des Bundesfinanzhofs wiesen die 
Revision des Finanzamts zurück. Sie stellten 
klar, dass auch Wirtschaftsgüter, die nach 
dem Empfinden eines durchschnittlichen 
Betrachters als hochpreisig einzustufen sind 
(„Luxusgüter“), unter diesen Begriff fallen kön-
nen. Zudem finden sich im Wortlaut der Norm 
und in der Begründung des Gesetzgebers kei-
ne gewichtigen Anhaltspunkte dafür, dass ein 
„Gegenstand des täglichen Gebrauchs“ eine 
ausschließliche Selbstnutzung des Wirt-
schaftsguts voraussetzt. Aus diesem Grund 
hielt es der Bundesfinanzhof für unerheblich, 
dass die Kläger das Wohnmobil auch als Ein-
kunftsquelle eingesetzt hatten.

Besteuerung laufender Einnahmen aus 
Mitarbeiterbeteiligungen

Der Bundesfinanzhof entschied, dass lau-
fende Vergütungen aus einer typisch stillen 
Beteiligung des Arbeitnehmers am Arbeitge-
ber-Unternehmen, die auf diesem Sonder-
rechtsverhältnis beruhen, ausschließlich der 
Besteuerung nach dieser Vorschrift unterlie-
gen, wenn die tatbestandlichen Vorausset-
zungen des § 20 Abs. 1 Nr. 4 des Einkom-
mensteuergesetzes (Einkünfte als Einkünfte 
aus Kapitalvermögen) erfüllt sind (Az. VIII R 
13/23).

Der Bundesfinanzhof hat die Revision des 
Finanzamts zurückgewiesen. Das Finanzge-
richt Baden-Württemberg habe im Ergebnis 
zutreffend erkannt, dass die Gewinnanteile 
des Klägers aus dessen stiller Beteiligung am 
Unternehmen der GmbH gemäß § 20 Abs. 1 
Nr. 4 EStG zu den Einkünften des Klägers aus 

Für Einkommensteuerpflichtige

HINWEIS
„Gegenstände des täglichen Gebrauchs“ 
nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 EStG sind 
solche Wirtschaftsgüter, die bei objektiver Be-
trachtung vorrangig zur Nutzung angeschafft 
sind und dem Werteverzehr unterliegen oder 
kein Wertsteigerungspotenzial aufweisen - 
eine tägliche Nutzung ist nicht erforderlich.
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Kapitalvermögen gehören. Die dem Kläger zu-
geflossenen Gewinnanteile seien weder ganz 
noch teilweise den Einkünften aus nichtselbst-
ständiger Arbeit (§ 19 EStG) zuzuordnen, da 
sie allein durch das Sonderrechtsverhältnis 
der typisch stillen Beteiligung des Klägers 

am Unternehmen der GmbH veranlasst sind. 
Die Veranlassung einer Zahlung durch ein 
gesellschaftsrechtliches Sonderrechtsver-
hältnis, welche zu einer Zuwendung außer-
halb des Einkünfteerzielungstatbestands in 
§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG führt, setze vo-

raus, dass dieses Rechtsverhältnis wirksam 
begründet worden ist, die Bedingungen des 
Sonderrechtsverhältnisses ernsthaft verein-
bart sowie durchgeführt worden sind und das 
Sonderrechtsverhältnis im Hinblick auf seine 
Ausgestaltung einen eigenen wirtschaftlichen 

Regelungen zur umsatzsteuerlichen 
Behandlung der Kfz-Überlassung an 
Arbeitnehmer bekräftigt
Wenn ein Unternehmer eine Lieferung oder 
eine sonstige Leistung erbringt, um dafür ein 
Entgelt zu erhalten, fällt in der Regel Umsatz-
steuer an. Das Entgelt für eine Leistung muss 
dabei nicht zwangsläufig in Form einer Geld-
zahlung bestehen. Auch die Arbeitsleistung 
eines Arbeitnehmers kann (teilweise) Gegen-
leistung für eine Leistung des Unternehmers 
(Arbeitgebers) sein. Ein typisches Beispiel 
dafür ist die Überlassung von Kfz an das Per-
sonal zu dessen (auch) privater Nutzung. 

Mit einem aktuellen Schreiben des Bun-
desministeriums der Finanzen erfolgt die 
Umsetzung und Veröffentlichung von Recht-
sprechung, mit der die Auffassung der Fi-
nanzverwaltung bestätigt worden ist (Az. III 
C 3 - S 7117-e/00003/005/058). Diese wird 
weiter konkretisiert und detaillierter dar-
gestellt. Regelmäßig liegt eine entgeltliche 
sonstige Leistung eines Unternehmers vor, 
wenn der Unternehmer (Arbeitgeber) seinem 
Arbeitnehmer ein Fahrzeug (auch) zur Privat-
nutzung überlässt. Das BMF-Schreiben stellt 
klar, dass der für einen Leistungsaustausch 
notwendige Zusammenhang zwischen Ar-
beitsleistung und Kfz-Überlassung besteht, 
wenn die Fahrzeugüberlassung im Arbeits-
vertrag geregelt ist und tatsächlich in An-
spruch genommen wird, entsprechende (auch 
mündliche) Abreden bestehen, es der fakti-
schen betrieblichen Übung entspricht oder der 
Grund dafür ist, warum der Arbeitnehmer das 
Arbeitsverhältnis angetreten hat. Nur in Aus-
nahmefällen liegt eine unentgeltliche Überlas-
sung eines Kfz vor, z. B., wenn die vereinbarte 
private Nutzung des Fahrzeugs derart gering 
ist, dass sie für die Gehaltsbemessung keine 
wirtschaftliche Rolle spielt und nach den ob-
jektiven Gegebenheiten eine weitergehende 
private Nutzungsmöglichkeit ausscheidet. Da 
die Überlassung eine 100%ig unternehmeri-

sche Nutzung darstellt, kann bei Vorliegen der 
Voraussetzungen ein Vorsteuerabzug aus der 
Anschaffung und den laufenden Kosten für 
das Kfz in Anspruch genommen werden.

 
Versehentliche Doppelbesteuerung 
oder nicht ordnungsgemäße Umsatz-
besteuerung beim Reverse-Charge-
Verfahren
Die Anwendung des Reverse-Charge-Ver-
fahrens im Umsatzsteuerrecht wird häufig 
übersehen, was mitunter zu einer versehentli-
chen Doppelbesteuerung oder einer nicht ord-
nungsgemäßen Umsatzbesteuerung führen 
kann. Das Reverse-Charge-Verfahren bedeu-
tet, dass in bestimmten Fällen nicht der leis-
tende Unternehmer, sondern der Leistungs-
empfänger die Umsatzsteuer schuldet. Dies 
gilt insbesondere bei sonstigen Leistungen 
von im Ausland ansässigen Unternehmen. 
Gerade in diesen Fällen wird häufig übersehen, 
dass auch Kleinunternehmer, pauschalieren-
der Land- und Forstwirt oder ein Unternehmer 
mit ausschließlich steuerfreien Umsätzen die 
Umsatzsteuer für die an sie erbrachten sons-
tigen Leistungen schulden - selbst dann, 
wenn die Leistung privat genutzt wird.
Das Hauptproblem entsteht, wenn das Re-
verse-Charge-Verfahren nicht erkannt wird. 

Dann kann es zu einer doppelten Besteuerung 
kommen oder eine Korrektur ist später mit-
unter nicht so einfach durchzuführen, etwa 
wenn der leistende Unternehmer nicht mehr 
existiert. Um dies zu vermeiden, sollten sich 
Unternehmen mit den Tatbeständen des § 
13b UStG vertraut machen und bei Rechnun-
gen insbesondere von im Ausland ansässigen 
Unternehmen immer prüfen, ob das Reverse-
Charge-Verfahren anzuwenden ist. Besonders 
bei Rechnungen ohne ausgewiesene Umsatz-
steuer oder mit Hinweis auf die Steuerschuld-
nerschaft ist Vorsicht geboten!
Wird der Fehler bemerkt, muss der Leistungs-
empfänger die Umsatzsteuer unverzüglich 
nachmelden und die Voranmeldung bzw. 
Jahreserklärung berichtigen. Die Bemes-
sungsgrundlage ist das gezahlte Entgelt. Hat 
der leistende Unternehmer fälschlich Umsatz-
steuer ausgewiesen und der Empfänger den 
Bruttobetrag gezahlt, ist der Bruttobetrag die 
umsatzsteuerrechtliche Bemessungsgrund-
lage. Es entsteht in diesem Fall tatsächlich 
(zumindest anteilig) Umsatzsteuer auf Um-
satzsteuer. Dies gilt es zu vermeiden!

Für Umsatzsteuerpflichtige

Verfassungsbeschwerde gegen Ver-
längerung der Mietpreisbremse bis 
2025 scheitert
Die Mietpreisbremse, die Mieterinnen und 
Mieter vor Preiserhöhungen schützen soll, 
wurde seit dem Jahr 2015 immer wieder 

verlängert. Die im Jahr 2020 beschlossene 
Verlängerung der Mietpreisbremse bis 2025 
hat einer verfassungsrechtlichen Prüfung 
standgehalten - das Bundesverfassungsge-
richt entschied, dass eine Regulierung der 
Miethöhe auch weiterhin gerechtfertigt war 

(Az. 1 BvR 183/25).
Im konkreten Fall hatte eine Gesellschaft, 

die Eigentümerin und Vermieterin einer in Ber-
lin gelegenen Wohnung ist, Verfassungsbe-
schwerde erhoben. Das Bundesverfassungs-
gericht nahm diese mangels hinreichender 

Sonstiges

HINWEIS
Zur Fahrzeugüberlassung an Arbeitnehmer 
gibt es umfangreiche Schreiben des Bundes-
ministeriums der Finanzen, die sowohl die 
umsatzsteuerrechtlichen als auch die lohn-
steuerrechtlichen Aspekte verdeutlichen. Die-
se enthalten sowohl Sonderregelungen zur 
E-Mobilität als auch zur Überlassung von 
Fahrrädern, E-Bikes oder E-Roller. Da in die-
sem Bereich ein umfassender Gestaltungs-
spielraum besteht, ist die Unterstützung 
durch einen steuerlichen Berater angezeigt.

HINWEIS
Im Zweifel sollte immer davon ausgegangen 
werden, dass die Steuerschuldnerschaft auf 
den Empfänger übergeht. Bei Unsicherheiten 
empfiehlt sich die Abstimmung mit dem 
Steuerberater. Auch Leistungen, die Online in 
Anspruch genommen werden, z. B. das Her-
unterladen eines Programms, eine Aktualisie-
rung von Software, die Fernwartung von Ge-
räten oder Anlagen müssen in den Blick 
genommen werden. Immer, wenn das leis-
tende Unternehmen im Ausland ansässig ist, 
geht die Umsatzsteuerschuld über! Die kor-
rekte Anwendung des Reverse-Charge-Ver-
fahrens ist entscheidend, um steuerliche 
Nachteile und Doppelbesteuerung zu vermei-
den.
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ist eine Kooperation aus eigenständigen, also recht-
lich selbstständigen Steuerkanzleien, Rechtsan-
waltskanzleien und Wirtschaftsprüfungskanzleien.
Mandatsverhältnisse werden mit der jeweiligen 
Kanzlei und nicht mit dem Kooperationsverbund 
geschlossen. 

Die Mitgliedskanzleien der HSP GRUPPE koope-
rieren u. a. in den Bereichen IT, Datenschutz und 
Datensicherheit,  Personalmanagement, Marketing, 
fachlicher Austausch und gemeinsame Fachveran-
staltungen, Qualitätssicherung sowie wechselsei-
tige fachliche Unterstützung bei Bedarf und vorhe-

riger Zustimmung des Rat suchenden Mandanten. 
Zur Wahrung der Verschwiegenheitspflicht ist eine 
wechselseitige Einsichtnahme in Daten ohne Ein-
willigung des Mandanten technisch ausgeschlossen. 
Unsere Mandanten profitieren jedoch von der brei-
ten Wissensbasis in den vorgenannten Bereichen.

Die HSP GRUPPE

Mindestlohn und Geringfügigkeits-
grenze 2026
Durch die Erhöhung des gesetzlichen Min-
destlohns ab 01.01.2026 auf 13,90 Euro be-
trägt die neue Minijob-Grenze 603 Euro im 
Monat. Ein Minijobber kann also monatlich 
regelmäßig bis zu 603 Euro verdienen, dabei 
sind Verdienstschwankungen, also geringe 
Über- und Unterschreitungen der monatlichen 
Geringfügigkeitsgrenze möglich. Bei einem 
ganzjährig ausgeübten Minijob darf aller-
dings das Jahresentgelt die Verdienstgrenze 
von 7.236 Euro (Jahr 2025: 6.672 Euro) nicht 
überschreiten.
Durch die Anhebung der monatlichen Ge-
ringfügigkeitsgrenze seit 01.01.2026 auf 603 

Euro umfasst der Übergangsbereich 2026 für 
sog. Midijobs den monatlichen Entgeltbereich 
von 603,01 - 2.000 Euro. Bei Beschäftigun-
gen im Übergangsbereich handelt es sich 
im Gegensatz zu den Minijobs um versiche-
rungspflichtige Arbeitsverhältnisse. Für die 
Beitragsberechnung und Beitragstragung bei 
Beschäftigungen im Übergangsbereich gelten 
besondere Regelungen. Im Ergebnis haben die 
Arbeitnehmer im Übergangsbereich gegen-
über dem Arbeitgeber einen reduzierten Bei-
tragsanteil zu den einzelnen Versicherungs-
zweigen zu tragen.
Ab dem 01.07.2026 haben geringfügig ent-
lohnte Beschäftigte die Möglichkeit auf ein-
malige Aufhebung der Befreiung von der 

Rentenversicherungspflicht für zukünftige 
Entgeltabrechnungszeiträume. Die neuen 
Geringfügigkeits-Richtlinien 2026 führen die 
Voraussetzungen hierzu aus. Nach bisheri-
ger Rechtslage konnten Minijobber, die sich 
in der Vergangenheit für eine Befreiung von 
der Rentenversicherungspflicht entschieden 
haben, die Befreiung nicht mehr rückgängig 
machen. Mit dieser Änderung wird es gering-
fügig Beschäftigten ab Juli 2026 ermöglicht, 
eine bereits erfolgte Befreiung von der Ren-
tenversicherungspflicht einmalig auf Antrag 
aufheben zu lassen und damit wieder versi-
cherungspflichtig in der Rentenversicherung 
zu werden.

Arbeitsrecht

Erfolgsaussicht nicht zur Entscheidung an. 
Die verlängerte Mietpreisbremse verletze 
nach wie vor nicht das Grundrecht auf Eigen-
tum. Nach Auffassung der Richter stellt die 
Regulierung der Miethöhe bei Mietbeginn kei-
nen gravierenden Eingriff in die Eigentumsfrei-
heit dar, da Art. 14 Abs. 1 des Grundgesetzes 
nicht die profitabelste Nutzung des Eigentums 
schütze.

Keine Übertragung des Arbeitnehmer-
Anscheinsbeweises auf Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer
Im Streitfall ging es um die steuerliche Be-
handlung der Nutzung eines betrieblichen 
Fahrzeugs durch einen Gesellschafter-Ge-
schäftsführer. Das Finanzamt hatte einen 
lohnsteuerrechtlich erheblichen Vorteil an-
gesetzt und sich dabei auf die Rechtspre-
chung des VI. Senats des Bundesfinanzhofs 
gestützt. Danach spricht bei Arbeitnehmern 
ein Anscheinsbeweis dafür, dass ein vom Ar-

beitgeber zur privaten Nutzung überlassener 
Dienstwagen auch tatsächlich privat genutzt 
wird. Der Kläger wandte ein, dass eine solche 
tatsächliche Vermutung im vorliegenden Fall 
nicht greife, insbesondere wenn eine private 
Nutzung nicht ausdrücklich gestattet oder 
sogar untersagt sei.
Der Bundesfinanzhof stellte zunächst klar, 
dass die Rechtsprechung des VI. Senats auf 
die Besonderheiten des Arbeitsverhältnisses 
zugeschnitten ist (Az. I B 17/24). Bei Arbeit-
nehmern bestehe typischerweise ein Über-/
Unterordnungsverhältnis, in dem die private 
Nutzungsmöglichkeit regelmäßig arbeitsver-
traglich geregelt sei. Werde ein Dienstwagen 
zur privaten Nutzung überlassen, könne des-
halb typischerweise auf eine entsprechende 
tatsächliche Nutzung geschlossen werden. 
Diese Grundsätze seien jedoch nicht ohne 
Weiteres auf Gesellschafter-Geschäftsführer 
übertragbar. Deren Stellung unterscheide sich 
wesentlich von der eines Arbeitnehmers, ins-

besondere wenn sie beherrschenden Einfluss 
auf die Gesellschaft ausüben. Die Beurteilung 
einer Privatnutzung habe hier nicht nur lohn-
steuerliche, sondern auch gesellschaftsrecht-
liche und körperschaftsteuerliche Implikati-
onen, etwa im Hinblick auf eine verdeckte 
Gewinnausschüttung. Bei einer unbefugten 
Privatnutzung fehle es zudem an einer wirk-
samen Überlassung zur privaten Nutzung. 
In solchen Fällen könne nicht allein aus dem 
Umstand, dass ein Fahrzeug zum betriebli-
chen Vermögen gehört und dem Geschäfts-
führer zur Verfügung steht, auf eine steuerlich 
relevante Privatnutzung geschlossen werden. 
Der bloße Zugriff auf das Fahrzeug ersetze 
nicht den Nachweis einer tatsächlichen pri-
vaten Verwendung. Für die Annahme eines 
lohnsteuerrechtlich erheblichen Vorteils be-
darf es vielmehr konkreter Feststellungen zur 
tatsächlichen Privatnutzung.
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